
Formulare - Muster 13 - Heilmittel ergänzend
Soweit medizinisch erforderlich kann zu „vorrangigen Heilmitteln“ maximal ein im Heilmittelkatalog genanntes „erganzendes Heilmittel“ verordnet werden.

Besonderheit: Isolierte Verordnung eines erganzenden Heilmittels

Im Heilmittelbereich Physiotherapie konnen Elektrotherapie oder Elektrostimulation oder Ultraschall-Warmetherapie auch isoliert verordnet werden (ohne 
Verordnung eines vorrangigen Heilmittels), soweit der Heilmittelkatalog diese Maßnahmen als erganzende Heilmittel vorsieht. Mehr als ein erganzendes 
Heilmittel je Verordnung kann nicht isoliert verordnet werden.
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